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 Veröffentlicht am 23.10.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

ApG 1907 §10 Abs1 Z2;

ApG 1907 §10 Abs2;

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

Rechtssatz

Bei Ermittlung des Vorliegens der Bedarfsvoraussetzungen iSd § 10 Abs 2 ApG ist von der "künftigen Betriebsstätte"

auszugehen, was notwendigerweise die "glaubhaft zu machende Benennung der in Aussicht genommenen

Betriebsstätte" durch den Konzessionswerber voraussetzt (Hinweis E 3.7.1986, 86/08/0055). Es ist also Sache des

Konzessionswerbers, die künftige Betriebsstätte zu benennen und es muß die Errichtung dieser Betriebsstätte durch

den Konzessionswerber am angegebenen Ort auch wahrscheinlich sein, was vom Konzessionswerber ebenfalls

darzulegen ist.
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